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§ 14 NO FG 2015 Umfang der
feuerpolizeilichen Beschau

NO FG 2015 - NO Feuerwehrgesetz 2015

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.07.2025

(1) Die Brandsicherheit von Bauwerken ist mindestenseinmal innerhalb von 10 Jahren zu Uberprifen. Die
feuerpolizeiliche Beschau dient der Feststellung von Zustanden, die

1. eine Brandgefahr herbeifiihren oder vergréRern, oder

2. die Brandbekdmpfung oder die Durchfihrung von Rettungsarbeiten erschweren oder
verhindern

kénnen.

(2) Ungeachtet der Frist gemaR Abs. 1 kann beibegriindetem Verdacht auf Mangel oder Missstande gemaR Abs. 3 eine
feuerpolizeiliche Beschau von der Gemeinde veranlasst werden. Sie hat mit der Durchfiihrung den zustandigen
Rauchfangkehrer zu beauftragen. 8 15 Abs. 2 ist sinngemal anzuwenden.

(3) Aus Anlass der feuerpolizeilichen Beschau ist zu priufen, ob die feuerpolizeilichen Vorschriften dieses
Landesgesetzes und die aufgrund dieses Landesgesetzes dazu erlassenen Verordnungen und Bescheide durch den
Eigentimer oder Nutzungsberechtigten eines Bauwerks eingehalten werden oder sonstige Mangel oder Missstande,
die die Brandsicherheit gefahrden kénnen, vorliegen.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_fg_2015/paragraf/15
file:///

	§ 14 NÖ FG 2015 Umfang der feuerpolizeilichen Beschau
	NÖ FG 2015 - NÖ Feuerwehrgesetz 2015


